
Satzung
über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

in der Stadt Aschersleben
( S traßenreinigungs gebührensatzung)

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Zift.1 der Gemeindeordnung fi.ir das Land Sachsen-
Anhalt vom 5.10.1993 (GVBL. LSA S. 568),zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes
zur Bereinigung des Landesrechts zur Umstellung auf Euro (Drittes
Rechtsbereinigungsgesetz) vom 07 .12.2001(GVBL. LSA s. 540), sowie s§ 2 und 5
Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBL. LSA S. 406),zttletzt geändert durch Art.20 des Gesetztes zur Bereinigung des
Landesrechts zur Umstellung auf Euro (Drittes Rechtsbereinigungsgesetz) vom 07.12.2001
(GVBL. LSA 5.540) und § 50 Abs. 1 Ziff .3 des Straßengesetztes für das Land Sachsen-
Anhalt (strc LSA) vom 06.07.1993 (GVB. LSA s. 334), zuletzt geänderl durch das
Finanzausgleichgesetz vom 31.01.1995 (GVBL. LSA S. 41), hat der Stadtrat der Stadt
Aschersleben in einer Sitzung am 28.1 1 .2001 folgende satzung beschlossen:

§1
Allgemeines

Die Stadt flihrt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze - im folgenden
einheitlich Straßen genannt - innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der
Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie den Winterdienst nach
Maßgabe der Straßenreinigungssaln;rirg der Stadt Aschersleben vom 28.11.2001in der jeweils
geltenden Fassung durch.

§2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind die Eigenttimer der Grundstücke, die an den im
Straßenverzeichnis (Anlage zur Skaßenreinigungssatzung) aufgefi.ihrten und in
Reinigungsklassen eingeordneten Straßen liegen.
Als anliegende Grundstücke gelten auch solche Grundstücke, die durch einen Graben,
einen Grünstreifen, eine Mauer, eine Böschung oder in ähnlicher Weise von der Straße
getrennt sind.

(2) Den Eigentümern der anliegenden Grundstticke werden die Eigenttimer der sonstigen
durch die Straßen erschlossenen Grundstücke (Hinterlieger) und die Nießbraucher,
Erbbauberechtigten, Wohnungsberechtigten und Dauerwohn- bzw. Dauernutzungs-
berechtigten gleichgestellt.

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§3
Gebührenmaßstab

(l) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Straßenreinigung decken.



Die Stadt trägt den nicht umlagefrihigen Teil der Kosten.

Der auf die Stadt entfallende Teil umfasst

1. die Kosten für die Reinigung der öffentlich zugänglichen Park- und Grünanlagen
sowie für Straßenkreuzungen und -einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche
dem Verkehr dienende Anlagen;

2. die Kosten flir die Reinigung der überwiegend dem Durchgangsverkehr dienenden
Straßen, soweit die Kosten durch den Durchgangsverkehr verursacht werden;

3. die Kostenanteile fiir Billigkeitserlasse nach § 13a Abs. 1 KAG LSA i.V.m. § 227
Abs. 1 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung.

Maßstab fi.ir die Straßenreinigungsgebühr ist die Straßenfrontlänge des Grundstticks,
auf volle und halbe Meter abgerundet, und die Reinigungsklasse zu der die Straße
nach dem Straßenverzeichnis gehört.
Straßenfrontlänge ist die Länge der gemeinsamen Grenze des
Vorderliegergrundsttickes mit dem Straßengrundstück.

Die im Straßenverzeichnis aufgeflihrten Straßen werden nach dem
Verschmutzungsgrad und der Straßenbreite in Reinigungsklassen eingeteilt.

Reinigungsklasse I - Reinigungmindestens 2 x wöchentlich
Reinigungsklasse II - Reinigung mindestens 1 x wöchentlich

Abweichend davon sind Durchgangs- und Ausweichstraßen, bei denen die
Verschmutzung überwiegend vom Durchgangsverkehr und weniger von den
Anliegern verursacht wird, unabhängig von der Häufigkeit der Reinigung im
Straßenverzeichnis als solche zakennzeichnen und nach Reinigungsklasse 2
zu berechnen.

§4
Gebührenhöhe

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je laufende Meter Straßenfront in

(2)

(3)

Reinigungsklasse I
Reinigungsklasse II

3,93 EURO
1,97 EURO

§5
Hinterliegergrundstücke

Bei Grundstücken, die nicht an den von der Stadt zu reinigenden Straßen liegen, durch sie
aber erschlossen werden (Hinterlieger), ist die der zu reinigenden Straße zugewandte
Grundstticksbreite abzüglich 25 v.H. der Länge der vom Hinterlieger zu reinigenden



Grundstückszuwegungen maßgebli ch.
Ist das Grundstück von der Straße her betrachtet unterschiedlich breit, so wird der
Gebührenberechnung die geringste Grundstückbreite, projiziertauf die zu reinigende Straße.
zugrunde gelegt.
Wird ein Hinterliegergrundstück durch mehrere Straßen erschlossen, so sind die größte
Grundstücksbreite, die einer zu reinigenden Straße zugewandt ist sowie die zu diäser Straße
Fülrenden Grundstückzuwegungen maßgeblich

§6
Einschränkung oder unterbrechung der straßenreinigung

(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen vorübergehend nicht mehr als
4 Wochen eingeschränkt oder eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf
Gebührenminderung.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Stadt aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen gehindert ist,
Straßenreini gung durchzuführen.

(3) Bei Einschränkung oder Einstellung der Straßenreinigung von mehr als 4 Wochen ist die
zu entrichtende Straßenreinigungsgebühr für jede Wochi in der nicht oder nur
eingeschränkte gereinigt wurde, um u52 des Jahresbetrags zu mindem.

§7
Auskunfts- und Anzeigepfricht / ordnungs'',idrigkeiten

(l) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzun_e der
Gebühren erforderlichen mündlichen und schriftlicheri Auskrinfte zu erteilen.
Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist vom Veräußerer und Enr-erber
der Stadt innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen.

(2) Zuwiderhandlungen gegen Absatz 1 sind Ordnungsu'idrigkeiten nach r( l6 Abs
KAG LSA.

§8
Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(l) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Anschluss an die Straßenreinigung.
Erfolgt der Anschluss an die Straßenreinigung nach dem ersten Tag des Monats, so
entsteht die Gebührenpflicht mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der
Straßenreinigung folgt.

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Beginn des auf
den Ürbergang folgenden Kalendervlerteryahres auf den neuen Verpflichteten über.
Wenn der bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt hat, so haftet er, neben
denr neuen Verpflichteten, für die Gebühren, die auf den Zeitratmbis zum Eingang der
Mitteilung bei der Stadt entfallen.



§e
Fälligkeiten

Die Gebühren werden mit anderen Grundstücksabgaben erhoben. Sie werden am 75.02.,
15.05., 15.08. und 15.11. zu einem Viertel ihres Jahresbetrages füllig.
Entsteht oder ändert sich die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendervierteljahres, so ist
die flir dieses Kalendervierteljahr zu entrichtende Gebühr innerhalb eines Monats nach
Heranziehung zu entrichten.

§10
Billigkeitsregelungen

Ansprüche aus dem Gebührenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden,
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte flir den Schuldner bedeuten würde,
und der Anspruch durch die Stundung nicht geführdet erscheint.
Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil
erlassen werden.
Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem
Abgabeschuldverhältnis gelten §§ 218 bis223,224 Abs.7 tnd2, §§ 225, 226,227 Abs.l,
§§ 228 bis 232 der Abgabenordnung vom 16.03.1976 (BGBI. I S. 613); niletzt geändert durch
Gesetz vom20.72.2000 (BGBI.I, S.1850) der jeweils geltenden Fassung.

§11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01 .2002 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt
Aschersleben vom 21.12.1999 außer Kraft.

Aschersleben, den 28.fi .2AAl

Michelmann
Oberbtirgermeister



Satzung zur l. Anderung
der Satzung über die Erhebung

von straßenreinigungsgebühren in der stadt Aschersreben

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 ziffer I der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBI. LSA 5.406) in der zur Zeit gettenden
Fassung sowie der §§ 2 und 5 Kommunalatrgabengesetz (KAG-LSA) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S.406) in der zur Zeit geltenden Fassung
der zur Zeitgeltenden Fassung sowie § 50 Abs. 2 Ziffer 3 des Straßengesetzes für das
Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S.334) in der zur Zeit
geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am
14.02.2007 folgende Satzung beschlossen:

§l
linderungen

§ 4 der Satzung über die Erhebung Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Aschersleben
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 28.11.2001 erhält folgenden Wortlaut:

,,Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je laufende Meter straßenfront in

a) Reinigungsklasse I 3,65 Euro
b) Reini-eun_esklasse II 1,83 Euro."

§2
Inkrafttreten

Diese Satzung tnn am 01 .03.20A7 in Kraft.

Aschersleben. den 1 4.02.2007

Michelmann
Oberbürgermeister



Satzung zur 2. Anderung
der Satzung über die Erhebung

von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Aschersleben

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBI. LSA S. 568) in der ztr Zeit geltenden Fassun,e
sowie der §§ 2 und 5 Kommunalabgabegeserz (KAG- LSA) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S.406) in der zurT.e,itgeltänden Fassung
sowie § 50 Abs. I Ziffer 3 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom
06.07 .1993 (GVBI. LSA S. 334) in der z:ur Zeit geltenden Fassung har der Sradtrat der Stadt
Aschersleben in seiner sitzung am r0.12.2008 folgende satzung beschlossen:

§1
Anderungen

§ 4 der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Aschersleben
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 14.02.2007 erhält folgenden Wortlaut:

,,Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je laufenden Meter straßenfront in

a) Reinigungsklasse I 2,67 Ewo
b) Reinigungsklasse II 1,71 Euro.

§2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft.

Aschersleben, den 10. 12.2008

Michelmann
Oberbürgermeister



Sqtzun g zur 3. Änderung
der Sqtzung über die Erhebung

von Strqßenreinig ungsgebühren
in der Stqdt Aschersleben

Aufgrund der § § 4, 6 und 44 Abs. 3 Zilfer I der Gemeindeordnung für dos Lond Sochsen-Anholt
(GO LSA) in der Fossung der Bekonntmochung vom 

,l0.08.2009 
(GVBI. LSA S.383), der §§ 2

und 5 Kommunolobgobengesetz (KAG-LSA) in der Fossung der Bekonntmochung vom
13. 12. ,l996 

(GVBI. LSA S. 405) sowie § 50 Abs. 1 Zif{er 3 Stroßengesetz für dos Lond
Sochsen-Anholt (StrG LSA) vom 06.07. .l993 

(GVBI. LSA S. 334), ieweils in den zur Zeit
geltenden Fossungen, hot der Stodtrot der Stodt Aschersleben in seiner Sitzung om 

.l4.12.2011

folgende Sotzung beschlossen:

§t
Änderungen

Die Sotzung über die Erhebung von Stroßenreinigungsgebühren der Stqdt Aschersleben vom
28. 11. 200.l in der Fossung der Sotzung zur 2. Anderung der Sotzung über die Erhebung von
Stroßenreinigungsgebühren in der Stodt Aschersleben vom lO. 12. 2OOg wird wie folgt
geöndert:

l. § 3 Abs.3 erhaltfolgendenWortlout:

,,(3) Die im Stroßenverzeichnis oufgeführten und gekennzeichneten Siroßen werden noch
dem Verschmutzungsgrod und der Strqßenbreite ln Reinigungsklqssen eingeteilt und
gereinigt. Entsprechend der Reinigungsklossen werden die doron onliegenden
Grundstücke zur Entrichtung der Stroßenreinigungsgebühren herongezogen:

Reinigungsklosse lReinigung 2 x wöchentlich
Reinigungsklosse ll Reinigung I x wöchentlich
Reinigungsklosselll Reinigungl4tögig

Abweichend hiervon werden im Stroßenverzeichnls besonders l
gekennzeichnete Durchgongs- und Ausweichstroßen, bei denen cjie Ver.sch-,':--c
überwiegend vom Durchgongsverkehr und weniger von den Anliegern ve:,.s3:-'
wird, unobhöngig von der Höufigkeit der Reinigung gemöß Stroßenrerzeichr s -::-
Reinigungsklosse ll berechnet."

2. § 4 erhalt folgenden Wortlout:

,,Die Reinigungsgebühr betrögt iöhrlich ie loufender Meter Stroßenfront in

Reinigungsklosse I

Reinigungsklosse ll
Reinigungsklosse lll

2,04 Euro

1,75 Euro

0,44 Euro



§2
lnkrqfltreten

Diese Sotzung tritt om 0l .01.2012 in Kroft.

Aschersleben, den 1 5.1 2.201 1

Michelmonn
Oberbürgermeiste r Dienstsiegel



Sotzung zut 4. Äncierung der Snizung über
Strqßenreinigungsgebühren in der Stodr Aschersleben

l! ^ ?--L ^ l^, -- -ö.e ErReouRg voR

Aufgrund der §§ 8, I I und 45 Abs. 2Zif{er I des Kommunolverfossungsgesetzes (KVG LSA)

vom 17.06.2O14 (GVBI. LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 5 Kommunolobgobegesetz (KAG-

LSA) in der Fossung der Bekonntmochung vom I 3. I 2. I 996 (GVBI. LSA S. 406l,, zuletzt geöndert

durch Artikel Z des Kommunolrechtsreformgesetzes vom I 7. 06. 2A14 (GVBI. LSA S. 288, 340)
hot der Stodtrot der Stodt Aschersleben in seiner Sitzung om 03.12.2A14 folgende Sotzung

beschlossen.

§r
Anderungen

§ 4 der Sotzung über die Erhebung von Stroßenreinigungsgebühren in der Stodt Aschersleben
(Stroßenreinigungsgebührensotzung) vom 28. .I1. 2001 in der Fossung der Sotzung zur 3.

Anderung der Sotzung über die Erhebung von Stroßenreinigungsgebühren in der Stodt

Aschersleben vom I 0..l 2.2008 erhalt folgenden Wortlout:

,,Die Reinigungsgebühr betrögt iöhrlich ie loufenden Meier Stroßenfront in

o) Reinigungsklosse I

b) Reinigungsklosse ll
c) Reinigungsklosse lll

2,17 €;
.l,86 

€;
0,46 €."

§2
lnkrofttreten

Diese Sotzung tritt zum 01 .0.l .20I 5 in Kroft.

AsThersleben, 04. 1 2.201 4

f
üi"h"lronn
Oberbürgermeister


